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Die ndchste Nummer

wird wegen der Generalversammlung des VSA

erscheinen. Wir bitten daher, alle Einsendungen fri-
her als gewdhnlich vorzunehmen.

der Schweiz, wie librigens in allen Lindern eine Kon-
stanz der Kriminalitdt festgestellt wird. Im Verhéltnis
zu den Vorkriegsjahren ist der Prozentsatz der riick-
falligen Kriminellen — trotz abschreckenden oder er-
ziehenden Methoden im Strafvollzug — erheblich ge-
stiegen. So wies die Kant. Strafanstalt Regensdorf in
friiheren Jahren eine Riickfilligkeit von 58—72 Pro-
zent auf, in den letzten Jahren jedoch 76 bis 80 Pro-
zent. Ausléandische Anstalten zeigen ein dhnliches Bild
uber die Riickfélligkeit der Verbrecher.

Es ist eben eine unabdingbare Tatsache, dass das
Verbrechen als menschliches Uebel, wie etwa Krieg,
Tod oder Krankheit, nicht aus der Welt geschafft wer-
den kann und keine Erziehungsexperimente dariiber
hinwegtduschen vermogen. Der Schweiz. Strafvollzug
ist heute am toten Punkte angelangt, man weiss nicht,

ob die Abschreckungstheorie oder die Besserungs-'

theorie dem Strafvollzug Wegweiser auf dunkeln Pfa-
den sein soll.

Die Kriminalpsychologie zeigt aber, dass das Ver-
brechen nicht allein vom Milieu und von der Erziehung
abhéngt, sondern ein Zusammenspiel von geschicht-
lichen, psychologischen, wirtschaftlichen und sozialen
Faktoren ist. Gleichzeitig hilft sie mit, die Personlich-
keit des Verbrechers, das Motiv seiner Tat und die
Prognose seiner Zukunft abzukldren. Die psychologisch
richtige Erfassung der Kriminellen und die Erklarung
ihrer Tatmotive gehoren zu den Zukunftsaufgaben der
Polizei, der Gerichte und Anstalten. Dadurch haben wir
die Mo6glichkeit, Gewohnheitsverbrecher zu verwahren
und vor Rickfall zu schiitzen, anderseits Nichtkrimi-
nelle zu erziehen.

Die Redaktion wollte den aufriittelnden oder
zu Widerspruch reizenden Eindruck des vorstehen-
den Aufsatzes micht abschwdchen, und weist des-
halb erst in einem Nachwort darauf hin, dass er
durchaus als Diskussionsbeitrag gemeint ist, wo-
bei unseres Erachtens vor allem die Frage aufge-
worfen werden muss, wie weit in diesem Zusam-
menhang fiir Strafanstalten und Erziehungsanstal-
ten die gleichen Gesichtspunkte gelten. Ein gliick-
licher Zufall erméglicht es, die nachfolgende Buch-
besprechung in der gleichen Nummer wie den Auf-
satz von Herrn Sacchetto zu verdffentlichen, wo-
durch sie gewissermassen wie ein erster Diskus-
sionsbeitrag wirkt. Auf alle Fille kommen die bei-
den Beitrige durch den engen Zusammenhang, in-
dem sie stehen, doch jeder fiir sich zu grésserer
Geltung und lassen aufmerken auf die Probleme,
auf deren Lésung durch Beobachtungen und Ver-
suche in der Praxis trotz manchen Ansdtzen noch
weitgehend zu harren ist.

Kann man den kiinftigen Riickfallsverbrecher
schon im Jugendalter erkennen?

Dass Gewohnheitsverbrecher meistens schon als
Kinder oder Jugendliche erstmals delinquiert haben,
ist in der kriminologischen Literatur verschiedentlich
festgestellt worden. — Die Jugendstrafbehdrden wis-
sen auch, dass jhre Entscheidungen in den schwierig-
sten Fiallen hiufig davon abhingen, ob man annimmt,
der betreffende Jugendliche stehe in Gefahr, sich
zum kiinftigen Riickfallsverbrecher zu entwickeln,
oder ob das konkrete Delikt lediglich als Symptom
einer voriibergehenden Storung der charakterlichen
Entwicklung gewertet wird.

Die Prognose bestimmt die Wahl der zweckmdissi-
gen Sanktion und beeinflusst Dauer und Durchfiih-
rung einer allfdlligen Nacherziehung. Trotz der emi-
nenten praktischen Bedeutung des ganzen Problem-
komplexes sind die Zusammenhénge zwischen Friih-
kriminalitdt und Riickfallskriminalitidt in der Schweiz
noch nie systematisch untersucht worden. Bei der in
der Jugendstrafrechtspflege unumgénglichen Prognose-
stellung verldsst man sich von Fall zu Fall weit-
gehend auf die Intuition.

Der ehemalige Basler Staats- und Jugendanwalt,
Dr. Erwin Frey, der inzwischen zum Professor an der
Universitdt Ziirich ernannt worden ist, hat sich der
miihevollen Aufgabe unterzogen, die Zusammenhinge
zwischen Frithkriminalitdit und Gewohnheitsverbre-
chertum auf streng wissenschaftlicher Grundlage ab-
zukldren, um auf diese Weise das empirische Funda-
ment fiir eine kriminologische Frithprognose zu ge-
winnen. *

Die Arbeit von Prof.Frey gliedert sich in drei
Teile. Im ersten Hauptabschnitt werden die allgemei-
nen Beziehungen zwischen Jugendkriminalitdt und
Riickfallsverbrechertum statistisch untersucht. Das
Material besteht im wesentlichen aus acht auslese-
freien Kontrollgruppen von einigen hundert bis tiber
3500 Exploranden. In diesem Zusammenhang priift
der Verfasser auch die in letzter Zeit viel diskutierte
Frage der kriegsbedingten Steigerung der Jugendkri-
minalitdt. Der zweite Teil bringt die Ergebnisse der
griindlichen Analyse von 160 Einzelfdllen. Durch die
sorgfiltige Auswertung der Personalakten von 160
Jugendlichen, die in den Jahren 1939 bis 1948 von den
Basler Jugendstrafbehorden in Anstalten versorgt
wurden, schilt Prof. Frey die wesentlichen krimino-
genen Faktoren heraus, unter sorgfiltiger Abw&gung
ihres unterschiedlichen Gewichtes. Die Hauptergeb-
nisse dieser eingehenden Nachkontrolle von Friih-
kriminellen werden durch eine parallele Untersuchung
(Riickkontrolle) an 70 Gewohnheitsverbrechern er-
hirtet. Der ganze Reichtum gut fundierter Schluss-
folgerungen kann hier nur durch einige Hinweise
angedeutet werden: Fiir die Entwicklung zum Ver-
brecher sind die Anlagefaktoren wichtiger als die
Umwelt. Besonders bedeutsam sind einige Psycho-
pathieformen sowie vor allem die Mischung verschie-
dener Psychopathien. Nach den Ergebnissen des Ver-
fassers hat der Schwachsinn fiir die Entstehung des

* Erwin Frey, Der frithkriminelle Riickfa&lsve;r-
brecher, Criminalistische Studien Bd.4, Verlag fur
Recht und Gesellschaft (Basel 1951).
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Riickfallsverbrechertums nur sekundare Bedeutung.
Debilitdt kombiniert mit Psychopathie kann sich aller-
dings kriminogen auswirken.

Im dritten Teil unterbreitet Prof. Frey die von ihm
in Basel verwendete und an seinem Material geeichte
Methode einer kriminologischen Friihprognose. Diese
prognostische Methode stellt einen Versuch dar, die
im ersten und zweiten Teil gewonnenen kriminologi-
schen Resultate der Jugendstrafrechtspraxis nutzbar
zu machen. Sie basiert auf einer Punktbewertung der
als prognostisch wesentlich erkannten Faktoren (wie
erbliche Belastung, Personlichkeitstypus, Milieu im
Elternhaus, Freizeitmilieu, Erziehungsschwierigkeiten,
Einstellung zur Tat, Alter beim ersten Delikt, Art
der Delikte), wobei die relative Bedeutung jedes ein-
zelnenFaktors von vornherein durch einenBasispunkt-
wert festgelegt ist. Diese systematische Prognose kann
natiirlich — wie der Verfasser selber sagt — die
Intuition nicht véllig ausschliessen. Die von Prof.
Frey ausgearbeitete Methode soll fiir den Jugendan-
walt, Jugendrichter oder Anstaltsleiter ein Hilfsmittel
sein wie der Test flir den Psychologen. Der Autor
stellt fest, dass von den intuitiven Prognosen sich
erfahrungsgeméiss etwa 30 bis 50 %o als unrichtig er-
weisen, wihrend sich mit der vorgeschlagenen krimi-
nologischen Prognose wesentlich zuverlassigere Resul-
tate erzielen lassen.

Die praktische Brauchbarkeit wvon Prof. Frey’s
Methode wird erst dann mit Sicherheit zu beurteilen
sein, wenn einmal verschiedene Praktiker dieselbe
wihrend langerer Zeit angewendet haben.Es wére da-
her sehr zu begriissen, wenn sich moglichst viele
Beamte der Jugendstrafrechtspflege und Leiter von
Erziehungsheimen dazu entschliessen konnten, Frey’s
prognostische Methode in die Praxis einzufiihren. Viel-
leicht zeigen sich dann noch gewisse Maingel, die
behoben werden miissen. Auf jeden Fall aber wver-
dient der Vorschlag einer kriminologischen Friihpro-
gnose die Aufmerksamkeit aller Fachleute. Prof. Frey’s
Forschungen sind fiir jeden, dem die Verbesserung
von Jugendstrafrechtspflege und Strafvollzug am
Herzen liegt, von hochstem Interesse.

Dr. Hans Dubs, Basel.

Johannes Graf, a. Anstaltsvorsteher <

Im Alter von 83 Jahren verschied am 15. Mérz in
Uetikon, am Zirichsee, Johannes Graf, a. Anstaltsvor-
steher. Ein erfiilltes Leben, im Dienste der Schwachen
und Gebrechlichen, hat seine Hand vom Pflug gelegt.
Der Verstorbene wurde in Wienacht, bei Heiden, gebo-
ren. Schon recht friih war in dem Knaben der Wunsch
wach, Lehrer werden zu konnen. Johannes Graf be-
suchte das Seminar Unterstrass in Zurich und trat spé-
ter als Lehrer in die Taubstummenanstalt Riehen.
Hier verblieb er 4 Jahre. Dann zog es ihn aber in
seinen Heimatkanton zuriick. Er iibernahm eine Schule
im appenzellischen Grub (Riemen) und verheiratete
sich mit Selma Dressler aus Riehen. Bald erhielt der
tichtige Schulmann aber einen Ruf als Hausvater an
die Anstalt fiir geistesschwache, taubstumme Kinder
nach Bettingen bei Basel, dem er auch folgte. Nach
sechsjdhriger Tatigkeit in diesem Heim erging ein
neuer Ruf an das Hauselternpaar. Als die durch die
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kantonale St. Gallische Gemeinnlitzige Gesellschaft in
Auftrag gegebene Anstalt fir schwachsinnige Kinder
in Marbach im Jahre 1911 erbaut war, wurde Johannes
Graf als Leiter fiir dieses Haus berufen. So siedelte
Johannes Graf abermals vom Nordwesten des Landes
nach dem Nordosten. Die Arbeit in der Anstalt Mar-
bach wurde ihm nun Lebens-Aufgabe. Wahrend 27
Jahren stand er diesem Heim als guter Vater vor.
Durch sein frohes, heiteres Gemiit, durch seine Giite
und Frommigkeit hatte er sich in Bilde im Heim
und im Dorfe Marbach grosse Achtung erworben. So
schreibt auch der «Rheintaler» zum Hinschiede von
Joh. Graf: «. . . Und so erinnert man sich mit Weh-

mut und in dankbarem Gedenken an den freundlichen
Mann, der nicht nur in. seinem engen und beruflichen
Wirkungskreis, sondern auch in unserer Gemeinde
Bedeutung und grosse Achtung genoss»., — Mit Dank-
barkeit gedenken auch die Ehemaligen des Heimes im-
mer wieder ihres Lehrers und Erziehers. Joh. Graf war
zwar nicht ein: Mann, der in der weiten Oeffentlichkeit
stark hervortrat, aber er war ein Anstaltsleiter, der
in Stille und in Gottesfurcht vorbildlich, unermudlich
und mit tiefem Pflichtbewusstsein seine grosse Auf-
gabe an den Schwachen erfiillte. — In seinem Leben
war ihm Leid auch nicht erspart geblieben. Erst im
48. Lebensjahr stehend, schied seine Gattin von ihm,
an einer schweren Grippe erkrankt, von der sie sich
nicht mehr erholen konnte. Auch eine Tochter folgte
der Mutter ziemlich bald in die ewige Heimat. Als
Vater einer grossen Anstaltsfamilie sah sich Joh. Graf
genotigt, ein zweitesmal zu heiraten. In Elisabeth Fi-
scher, aus Zirich, fand er wieder eine gute Haus-
mutter.

Im Alter von 65 Jahren legte der Hausvater sein
Amt in Marbach nieder. In Uetikon am Zlirichsee ver-
brachte er seinen Lebensabend. Und es waren ihm
nochl manch schone Ruhetage beschieden, voni denen
etfiche der Vater auch bei seinem Sohne in Bern
genoss. Da traf aber den betagt gewordenen Mann
wieder neues Leid. Im Jahre 1949 verlor Joh. Graf
durch den Tod seine zweite Tochter, die als Haus-
mutter im Erziehungsheim Mauren amtete, sowie kurz
darauf seine zweite Frau. Das war viel Leid auf ein-
mal. — Und jetzt hat der Herr im Himmel auch den
nun miide gewordenen Vater Johannes Graf heimge-
holt. Wir werden ihm ein treues Andenken bewahren.

H. B.



	Kann man den künftigen Rückfallsverbrecher schon im Jugendalter erkennen?

